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§ l 

Qesetz.l.i.2l}~_.Grundlagep._ d~JLBe.baU~.§J21~ 

Nach der 6. Verordn~ng zur Durchführung de~ BBauG. vom 14. 6o 1961 
( GVOBl. S 108) gilt der durch Erlaß des Ministers für Arbeit? 
Soziales und VertriebeJ:J.e des Landes Schles:wig-Holstein vonL 9. 12. 
1952 genehmigte Aufbauplan gemäß § 173 des BBauG. vom 23. 6o 1960 
als Fltichennutzurtgsplan weiter. ~er vorliegende Bebauungsplen ist 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und gemäß §§ 8 und 9 des 
BBauGo aufgestellt worden. ·· 

() 2 - " 

Technische Grundlag~n_,Q..§..§_Bebauun~snlanes 
Als Kartengrundlage für den gegem'lärtigen rechtlichen und topogra-
phischen 1-Jachv:eis der Grundstücke· dienten Abzeichnungen der 
Katasterl<:art e. 

§ 3 

:Bsrceiligte Eie;§ntülfl_er 
Die Eigentüm~t der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen~ 
den.Grundstücke wurden nach dem Liegenschaftskataster und dem 
~rundbuch festgestellt. Sie sind namentlich in dem Ei~entlimerver
zeichnis aufgeführt~ das. auch die Lage..;? Kataster- und Grundbuch
bezeichnungen? Flächengrößen sowie die nach dem BBauG. in Aus
sicht genommenen bodenordnenden und sons'tigen Maßnahmen enthält. 
Die Eigentumsgrenzen sind im Lageplan in starker, die Flurstücks
grenzen in schwacher schwarzer Strichführung dargesteilt •. Wegfal
let1de. Grenzen sind schwarz gekreuzto 
Die in starker roter Strichführung dargeste:J;lten.Straßenflucht
linien sind verbindlich; dagegen können für die in schwacher roter 
Strichführung·dargestellten neuen GrundstUcksgrenzen geringfügige 
Verschiebungen zugelassen vrerde,no · 

§ fi.. 

JlsL..C!§.,liY.EßSb.§_re,.:bch_§.§.§._l3eb~uung.§j;üanes 

Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im Lageplandurch einen 
violetten Farbstreifen k<:mntlich gemacht<) 

Art und Maß.der,hauiichen Nutzung der Grundstücke sowie die Grund~ 
rißflächenzahl und die Geschoßflächenzahl e;t'geben sich aus dem 
Lageplan zunl Bebauungsplano Das Ma~ der baulichen Nutzung ist 
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.2 
durch die Darstellung der Gebäude und die Angabe der Ges6hoßzah1 
( Erdgeschof3 mi tgeztihl t) festgeHegt o Die Art der Nutr.:mng ist dUl'Ch 
~1 lächenfärbung bzn o J?arbstl"e:Lfen ausgewieseno 

§ 6 

Einzelheiten der Bebauung 
-~--~..,..__....,"., ...... "..~.,_....-- ____ ,..,.,. ___ ._~~ 
l o. Gebäude 
~ ............. --.---~-

Für die Gebäude sind die im LagGplan zum Bebauune;splan darge
stellten Abstände von dc:;n Straßen und den Nachbargrenzen mit 
einem kleineren Bauvlich ve1·bindlicho Hinsichtlich der ausg8-
wiesenen GebUudeg~undflächen können geringe Über- und Unter- . 
schreitungen zugelas~en werdeno · 
Die ~estleriung der Höhenlage und weiterer Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt im }Jaugenehmigunesverfahren o 

2 Ga~aael1 °~ei 1 ~ 1 ~tze ~,.2.--~~...:;., .... :_,1.- 2 I:) u ·:....1..-Lt/~-.~.. ..... _J_ 

Die Gl~undstückseigentümer bzvl o Erbbauberechtigten sind geu o 

Eeichsge.rag8nOl'dnung veT'pflichtot? bei· del" Bebauung ihres 
Grundstücks flir die vorhandenen und zu erwar·tenden Kraftfahr
zeuge der }:ünftigen Benohner des Hauses, der Angestelltem des 
Betriebes uswo Stellplätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem Baugrundstück oder in dessen Rähe zu schaffeno 
Kellergaragen sind nicht vorgeseheno Sie können nur im Ausnah~ 
mefall zugelassen werden, wenn es gelUndemlißig vertretbar und 
der Baufluchtlinienabstand größer als ll,oo m isto 

7 1\r.;;, l crei~:-; ne. 2,!,__ ~~.!..'::':,~ -~.1,;,.'1...,_";:':}.;' •. 

J)as Aufstellen von Müllgefäßen in Kellerräumen ist nicht er
v-rünscht.o Sov.,reit mit dem-Ant für Stadtreinigung u11d Fuhrpark 
nicht besonde:::e Vereinoa:-:.'ungen get~c-offen v;erden? soll die 
En ~-"'. e"'nu'""' 'J' .c.." er -~ u+'"' + ell '"' l :;~ z e '"'OI'l ::<'"'""' r"··eo· 1",o·: c'-'.· "'.·~ e· n<'.· ··15· o··· O· m V~L ,..,_ .L..l.Q . ..Cl. -. t...) u .....__~_._~ lJ V .l ...... a..I.l 'vi L> .i.l. , ........ Q V ""' iJ ? ,··· ~ 

betragene Die Aufstellplätze sind gegen EinsiCht abzudeckeno 
Staub~ und Geruchsbelästigungen sind.durch geeignete Maßnah
men zu verhinderno Der Zugang von der Straße bzwo der Fahrweg 
zut1 Standplatz muß befestigtund stufenfrei seino Das Planum 
dcr _ _Auf;;;tifllplätze darf nicht meh;..' als Op~LO m unter oder über 
Gels.nde llegen" 
lJie Vervrendung von Mülltonnenschränken wird emnfohleno Die 
Sch:;::-anktür ist so einzurichten? daß der Boden dbl' Müllgefäße 
0?05 m über der Bedienungsfläche lieg~~ 

4o Vorgärten 9 .EinfriedigunYen 
~~-·- -~---··.!;; ·--·-·.---~--.. - --~- ----· -~- -'""'-··-:.P--

Die Vorg~rten sind als Ziergärten anzulegeno Die Einfriedigun
gen o.er Vo:cgärten an den Verkehrsflächen und privaten Wohnvn3.
gen dürfen eine Höhe von 0~80 m nicht überschreiteno 

.Die Art der Sockelmauern und der Zäune wird im Einvernehmen 
mit der 13auve::::'waltung im Baugenehmigungsverfahren.festgelegto 

Behelfsmäßige Anlagen aller Art sind .nicht ·zulässig" 
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Freiflächen · · 
~------- -·"-
Die Einrichtung und Unterhaltung der privaten ~reifllichen 
ist Sache der G~undsttickseigenttimer bzwa Erbbauberccht~gten. 
I:o Be::.~eich der Gruppen- und Heihenhi:iuser haben sie die Anla
ge der Proiflüchen untereinander absustimmen. Der J3auverv:al
tung ist zu gegebener Zeit ein.Gesantplan über die Gestal
tung der Prei~lächeh zur Genehmigung vorzulegeno Dieser Plan 
soll enthalten~ 

a) Abg:tenzu:ngen der Straßen, Wege 9 Zufahrten und Stellpliitze.o 
b} Ausweisung ~er Grtinflächen mit Eaum- und Gehölz~flanzun-

gen? Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen u.a~ 

.c) Ausstattung der Vorgärten~ 

§ 7 

r.1aßn.?hill§1L zu I~ Qrdrt1'!.Dß...§:es~.itr..YES.1 uncl_flod~r!.§.. 

Die Bereitstellung des für die geplanten Erschließungs~ und 
BaumaHnahnen sowie für eine Nutzung zu öffentlichen Zm~cken 
ausgewiesenen, in Pl,ivathanc1 befindlichen Geländes soll mög
lichst durch f.reihlindigen Erv1e!,b herbeige:;':'ührt v'lerd.en. .Andern:'-'-

. fall8 \'iircl eine Gyundstücksumlegung nach MaGgabe der §§ ~t5 ff 
des Bundesbaugesetze8 VO:r'geseheno nilfsv;eise kann. die }~nteig
nunggemo der§§ 85 ff des Bundesbaugesetzes durchgeführt 
vJel,dGno \7elche 1Waßnahmen im einzelnen angeo::!:'dnet werden kön- ~" 
nen~ ergibt sich aus dem Eigenttimervcrzeichnis. Die Liegen~ 
schaftsve~~altung der Hansestadt Lübeck ist ermächtigt? die 
]3odenordnu:::1gsmaßnahrr..en einzuleiten bzv.,r o anzuordneno 

UJBECK, DEN 13.10.19~1 

Der Seriat der Hansestadt Ltibeck 
Bav.venval tung 

Im Auftrage Irn Auftrage 

j{p.r~~ir.1#)i'/1.0 /fl ü1!'l~··.if. ·{.·· ·~ ... !I!J r:T"i!VIYI/fl;-=--~ • 

Leitender Senatsbaudirektor Oberbaurat 
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§ 1 

Best~dteile des Bebauungsplanes 

:.Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind~ 

Anlage 1 - Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft 
2 - Verfahrensübersicht 
3 -Begründung Teil I, Allgemeine Vorschriften 
4 - Begründung Teil II, Besondere. Vorschriften 
5 - Begründung Teil TII, Überschlägig er~ittelt~ 

Kosten 
6 Lageplan 
7 - Eigentü~erverzeichnis 
8 ~ Übersichtsplan 

§ 2 

~ge ·des Gel tu!,lBsb~:reic hs des Bebauungsplanes 

Dar Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Vorstadt-'"'~ 
- St. Gertrud südöstlich des Hohewerter Weges und südwestlich {1ier 

Straße am Ährenfeld. 

§ 3 

Ausweisung der Verkehrsflächen 

Der Ge,l tungebereich des Bebauungsplanes wird durch den Hohewart6r 
Weg, ·Aurikelweg, Krokusweg und die Straßen Am Ähr.enfeld, Reseda
kante, Dahliensteg, Primelpfad erschlossen. Die Erschließungsstraßen 
sind durch wegebraune Flächenfärbung ausgewiesen. 

§ 4 

Entwässenmgs;- und Vers orgungsleitu.:ggen 

Entwässerungsleitungen und Versorgungsleitungen für G-as 9 Wassc:r 
und Elektrizität sind in den Straßen des Geltungsbereichea-des 
Bebauungsplanes vorhanden bzw.-vorgesehen. · 

§ 5 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist B-Gebiet (Reines Wohn
gebiet) im Sinne des §41 der Landr-sbauordnung. Die Art der baulichen 
Nutzung der Grundstücke ergibt sich aus der Zeichenerklärung des Lage-
planes - Anlage 6 -. -· - -
Das liaB der baulichen Nutzung der Grundstücke ergibt sich aus der 
im LagGplan :... Anlage 6 - eingetragenen Grundrißflächenzahl von 



O, 3 und der Geschoßf·lä:chenzahl von ·0;-3" · - · ·· ··- · 
Die· Grt..lndrißflächenzahl ist das Verhältnis der bebaubaren Grund
sti:Löksfläch e zur Gesamtfläche ·des G-rundstücks .. · Di·e Geschoßflä
chenzahl ist das Verhältnis zwischen dem Produkt von Geb~iudeg:rund
fläche und Geschoßzahl (Erdgeschoß mitgezählt) zur Grundstücks
größe. 

.@.nz.olhei ten der Bebauung 
1. Gebäude 

§ 6 

:Oie Fö.ssaden- und Dachgestaltung ist nach städtebaulichen·Gesichte• 
·punkten (z .B. gruppenweise einheitlich) im Baugenehmigungsve:rfah
ren festzulegen. 
Hierfür gelten folgende Richtlinien: 

a) die im Lageplan - Anlage 6 - angggebone ~achforn ist verbind
lich. Die Dachneigung beträgt 48 bis 51 • 

b) Lls Dacheindeckung sind Dachpfannen einheitlicher Färbung zu 
verwenden. 

c) Die Go.ragen sind mit einheitlicher Neigung und 
Dacheindeckung zu versehen. Garagen, die im Zusammenhang mit 
einem Wohngebäude erri'chtet werden, sollen mit diesem -eine bc~u
liche Einheit bilden. 

2 •. Garagen 

Garagen können, soweit sie im Lageplan - Anlage 6 - nicht besonders 
ausgewiesen sind, auf der Nachbargrenze errichtet werden. 

3. Vorgärten, Einfriedigungen 

An C:cn rückwärtigen und seitlichen Eigentumsgrenzen kann die Bau
genchmigungsbehörde Einfriedigungen in Form von MaschendrnhtzEu
nen bis zu einer Höhe von 1,20 m zulassen, falls dieses städte
baulich vertretbar ist. 
An den öffentlichen Verkehreflächen sollen die Vorgärten durch 
seitliche Einzäunungen nicht unterbrochen werden. 

,:t. Ncb engebäude . 
Massive Stallbauten können zugelassen werden. Sie sollen nach 
Möglichkeit ·im Zusammenhang i!lit' .d(irii Wöhrihiii~s 6~:re·r" a·er"'Garä€{e' ein-i-" . 
hoi tlich errichtet· und gestaltet werden. Bei der Haltung ·von Klein
vieh sind Geruchs-, Staub- und Lärm'Qelästigungen durch geeignete 
Maßn.:'l.hmen bzw. Vorkehrun(~~E3n· auszuschalten. · · , 

5. Abbruch bzw. Beseitigung von Gebäuden und sohstigen baulichen 
AnlaPen 

- . 

Geb8,ude und sonstige 'bauliche Anlagen,···die·· de-r- im Lageplan - ];.n
lagc 6 - eusg.ewiesencn Nutzung nicht· entsprechen, sind abzu
brechen, sobald die DurchfÜhrung der geplanten Bau~ und Erschlies
sungsr.aaßnahmen dieses erfordert, spätestens mit· eintretender Bau
fälligkeit. Wesentliche Umbauten, Erw·eitcrungen. oder Instand
sctzuncen sind daher nicht zulässig. 

I 
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§ 7 

Bodcnordnende und sonstige Maßnahmen 
Die Hans,cstadt Lübeck ist Grundeigentümerin des gesamten, vom 
Bebauungsplan betroffenen Geländes. Bei den bereits im Erbbau
recht ve:tgGbeneri. Grundstücken haben die Erbbauberechtigten, in
soweit Teile ihrer Grundstücke für den Ausbau der Straße be
nötigt WGrden, eine Beschränkung ihres Rechtes hinzunehmen. So
fern eine Einigung zwischen der Eigentümerin dcr Grundstücke, 
der Hansestadt Lübeck und den Erbbauberechtigten nicht erreicht 
wird, känn das Recht aufgrund der §§ 85 ff. des Bundesbauge
setzes enteignet werden. Diese Maßnahme ergibt sich aus dem 
Eigentüirierverzeichnis. Die Lieg:anschaftsverwaltung der Hansestadt 
Lübeck ist ermächtigt, die erforderlichen Ma~nahmen einzuleiten 
bzw. anzuordnen. 

Lübeck, cJ.en 1 ;:;.0ktober 1961 

Im .Auftrage 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Ba uv erwa 1 tung 

Im Auftrage 

Leitcndcr Senatsbaudirektor Oberbaurat 



Teil III _,.. ... _..., ___ _ 
Aufstellung der überschläglich ermi ttel .. cen Kosten für das Ge-
2~2:!!_g_§.~-~~!2§:'!:H:H!ß~E!§:!t~~-§Q_::_f!2h~~~:!:!~-=----··-·----·-----------

gemäß § 9 (6) des Bundesbaugesetzes, die der Gemeinde für die 
vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen voraussichtlich ent
stehen: 
Das Gelände ist voll im Besitz der Hansestadt ~ibeck~ 
Aufwuchsentschädigung für die Ver
breiterung der Straßen 
Kosten des Straßenbaues 

Cao 500 1 -- DM 
C0.'3 ~21 • 2:00,-- DM 

Gemäß§ 129 (1) des Bundesbaugesetzes sind: 
10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungs

aufwandes von der Hansestadt Lübeck 
zu tragen. ca~ 22.120.-~DM 

================= 
90 v.H. des Erschließungsaufwandes durch den 

Erschließungsbeitrag von den Anliegern 
zu erbringen$ 

Die Kosten für die Erschließungsanlagen zur Ableitung von Ab~ 
wasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser 
sind von den Anliegern voll zu erstatten. 
Entwässerungsanlage oa. 40.800 1--DM 
Gas, Wasser, Elektrizität 2§:~~§§~QQQ~==~M 

Lübeck, den Oktober 1961 

Oae128.800,--DM 
================-

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

~:::;; 
\ 

OberbauJ:>at 




